
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Vorstellung der Fördermaßnahmen zum Arten- und Biotopschutz 
 
Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Abschaffung der Jagdsteuer wurde die Richtlinie zur Förderung des Arten- und 
Biotopschutzes aufgestellt. Zunächst entsprachen die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
dem früheren Jagdsteueraufkommen. In den letzten Jahren wurde das zur Verfügung stehende 
Finanzvolumen jedoch stetig auf nunmehr 300.000 € p.a. erweitert.  
 
Für einzelne oder gleichartige Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Kreisjägermeister und den Kreisnaturschutzbeauftragten allgemein gültige 
Projektbeschreibungen (sog. „Steckbriefe“) erstellt und fortlaufend aktualisiert. In diesen ist 
auch der jeweilige Umfang der Förderung unter Berücksichtigung eines angemessenen 
Eigenanteils geregelt. 
 
In einem ersten Schritt sollen die verschiedenen Steckbriefe sowie die Verwendung der Mittel 
aus dem Jahre 2020 im Ausschuss vorgestellt werden. Die aktuelle Förderrichtlinie sowie die 
zur Zeit 18 Steckbriefe sind beigefügt. 
 
Im weiteren Jahresverlauf ist geplant, die Richtlinie zu überarbeiten. Neben einer Vereinfachung 
des Antragsverfahrens ist insbesondere ein weiterer Steckbrief zur Umsetzung von 
Managementmaßnahmen auf Privatflächen in FFH-Gebieten vorgesehen. 
 
 
In Vertretung 
 
 
(Dr. Lühring) 
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